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12.24 

Bundesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl (ÖVP, Steiermark) (zur Geschäftsbehandlung): 

Werte Frau Präsidentin! Über die Wortwahl möchte ich mich jetzt nicht aus-

lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Christoph, das ist erschütternd. Du weißt,  

was meine Meinung dazu ist, und das bespreche ich gesondert. (Bundesrat 

Tiefnig: Das sind wir eh gewohnt! – Bundesrat Steiner: Nein, das besprechen wir 

nicht gesondert!) 

Das ist auch keine Frage der Geschäftsordnung, sondern das ist eine Frage der 

Verfassung. Der Vizekanzler kann sich natürlich auch durch eine Staatssekretärin 

vertreten lassen. Ich verstehe gar nicht, worauf sich jetzt deine Aufregung 

bezieht (Bundesrat Steiner: Ja, wo ist er denn?), was die Wertschätzung anbelangt, 

weil der Vizekanzler immer, wenn es ihm möglich ist, da ist – genauso wie alle 

anderen Regierungsmitglieder da sind. (Bundesrat Steiner: Ja, wo ist der denn? Zur 

Geschäftsordnung!) – Ja, was zur Geschäftsordnung? Was willst du zur 

Geschäftsordnung sagen?  

12.25 

Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Bitte, Herr Bundesrat Steiner. 

 


